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economiesuisse - Forschungsfreiheit bei Umsetzung bewahren / economiesuisse zur
Annahme des Verfassungsartikels "Forschung am Menschen"

Zürich (ots) -

Der Verband der Schweizer Unternehmen nimmt die
Annahme des Verfassungsartikels "Forschung am Menschen" mit 
Befriedigung zur Kenntnis. Der neue Verfassungsartikel schafft die 
Voraussetzung, diesen For¬schungsbereich landesweit einheitlich zu 
regeln. Der  Schutz der Würde und der Persönlichkeit des Menschen 
wird nun in einem neuen Bundesgesetz explizit verankert. Nun gilt es,
dieses Humanforschungsgesetz und die darauf gestützten Verordnungen 
im Einklang mit den weltweit massgebenden Richtlinien zu bringen. 
"Insbesondere muss bei der Umsetzung des Verfassungsartikels die 
Forschungsfreiheit weiterhin garantiert bleiben", verlangt Fridolin 
Marty, Gesundheitsexperte bei economiesuisse.
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